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1. Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser 43. Flächennutzungsplanänderung „Gewerbegebiet Am Reuterhof 

II“ liegt im Nordwesten des Gemeindegebietes im Übergangsbereich zwischen den Ortslagen 

Wagenfeld und Neustadt. Er erstreckt sich nördlich der Straße „Am Reuterhof“ zwischen dem 

Solarpark und der Hofstelle Collmoor bis zur Wagenfelder Aue. 

Das Plangebiet ist rd. 3,0 ha groß und liegt in der Flur      der Gemarkung Wagenfeld. Es umfaßt 

das bebaute Grundstück „Am Reuterhof 23“ (Flurstück 51/2) sowie das teilweise bebaute, teil-

weise landwirtschaftlich genutzte Grundstück „Am Reuterhof 25“ (Flurstück 51/1). 

Übersichtsplan o.M. 

 

Zukünftig unterliegen die Darstellungen der 43. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewer-

begebiet Am Reuterhof II“ allein folgenden Gesetzen bzw. Verordnungen des Bundes zur Bau-

leitplanung: 

 

- Baugesetzbuch (BauGB)   i.d.F. v.   3.11.2017 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. v. 21.11.2017 

- Planzeichenverordnung (PlanzVO)  i.d.F. v. 18.12.1990, zul.geä.am   4.5.2017. 
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2. Bestehende Planungen und Ziele der Änderung 

2.1 Wirksamer Flächennutzungsplan 

Der aktuelle Flächennutzungsplan für die Gemeinde Wagenfeld wurde im Zeitraum zwischen 

1993 und 1997 aufgestellt und von der Bezirksregierung Hannover am 27.2.1998 genehmigt.  

In diesem wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft 

dargestellt. Die Darstellung erfolgte gem. dem Flächennutzungsplanmaßstab, ohne eine weitere 

Differenzierung, genau wie viele andere bebaute Streusiedlungsflächen und kleine Siedlungen. 

 

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan „Ausschnitt Wagenfeld“ M. 1: 5.000  

Die Fläche für die Landwirtschaft setzt sich nach Norden bis zur Wagenfelder Aue fort. Diese 

ist als Gewässer dargestellt. 

Östlich erstreckt sich weitere Fläche für Landwirtschaft, in welcher der Hof Collmoor, Am Reu-

terhof 27, liegt. Ein kleine, dreieckige Teilfläche nordwestlich des Hofes nahe der Wagenfelder 

Aue ist als Wald darstellt. Etwas weiter östlich liegt zwischen Hof und Aue eine amorphe Flä-

che, die überlagernd als Wald und Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt ist. Diese ist bereits deutlich vom Plan-

gebiet dieser 43. Flächennutzungsplanänderung abgesetzt. 

Auf der westlich angrenzenden Fläche, die im Ursprungsflächennutzungsplan der Landwirt-

schaft gewidmet war, wurde im Jahr 2001 mit der 5. Flächennutzungsplanänderung „Gewerbe-

gebiet Am Reuterhof“ die gewerbliche Nutzung vorbereitet. Geplant wurde auch deren Kom-

pensation mittels einer entlang der Wagenfelder Aue verlaufenden Fläche für Maßnahmen zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft.  
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Wirksame 5. Änderung des Flächennutzungsplanes  

2.2 Landschaftsplanung 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Wagenfeld aus dem Erfassungjahr 1995 stellt in der Bio-

toptypenkartierung im Bereich des Plangebietes die Hofstelle als „Alter Dorfkern mit Zier- und 

Nutzgärten oder altem Gehölzbestand“ sowie ansonsten den damaligen Acker dar. Die Situation 

der Hofstelle ist geblieben. Der Acker ist im Südwesten des Plangebietes der Betriebsstelle des 

Lohnunternehmens Reuter mit Halle und befestigten Flächen gewichen; der Nordteil des Plan-

gebietes ist bis heute als Acker genutzt. 

Bereits während der damaligen Landschaftsplanung konnten keine relevanten Brutvogelbe-

stände im Plangebiet und seiner Umgebung festgestellt werden.  

Im Jahr 2019 ist im Plangebiet bei mehreren Ortsterminen das Vorkommen von Rauchschwal-

ben beobachtet worden, die in der Halle des Lohnunternehmens brüten. 

Dem Plangebiet war im Landschaftsplan keine besondere Bedeutung für Arten und Lebensge-

meinschaften beigemessen worden. In der direkten Nachbarschaft sind jedoch die Wagenfelder 

Aue, ein nördlich daran liegendes Feldgehölz und der Gehölzstreifen entlang des östlich be-
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nachbarten Hofes gekennzeichnet. Letzterer war als „kleinflächiger Obstbaumbestand im Sied-

lungsbereich“ für wertvoll sowie überaltert und pflegebedürftig befunden worden, das Feldge-

hölz wurde als solches wertgeschätzt und die Wagenfelder Aue wurde aufgrund der „relativ gut 

ausgebildeten Wasservegetation, allerdings überwiegend artenarm durch hohe Nährstoffein-

träge“ als wertvoll deklariert. Diese Bestände sind im wesentlichen nach wie vor gegeben.  

Das Plangebiet ist trotz der als positiv gewerteten Eingrünung der Hofstellen im Plangebiet bzw. 

auf dem östlichen Nachbargrundstück nicht als wichtiger Bereich für Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit von Natur und Landschaft eingestuft worden. Stattdessen beklagt der Landschafts-

plan die Ackerfläche als Teil eines „Bereiches großflächiger starker Veränderung durch inten-

sive Nutzung“. Dieser Wertung kann heute aufgrund der teilweisen Bebauung mit einer Halle 

im Plangebiet sowie der weitgehenden Nutzung der Nachbarfläche durch Photovoltaikanlagen 

zugestimmt werden. 

2.3 Ziel der Planung 

2.3.1 Zugrunde liegende Vorhaben 

Im Plangebiet liegt seit alters her eine Hofstelle. Zwischen ihr und der östlich benachbarten 

Hofstelle hat der Eigentümer Heinfried Reuter vor einigen Jahren die Betriebsstätte eines land-

wirtschaftlichen Lohnunternehmens in Form einer großen Maschinenhalle mit befestigten Hof-

flächen errichtet. Der Betrieb hat sich stark weiterentwickelt, so daß die vorhandenen baulichen 

Anlagen bereits heute voll ausgelastet sind und weitere Hallen- und Hoffläche benötigt wird. 

Außerdem wird davon ausgegangen, daß der Betrieb weiter expandiert. Der betriebliche Flä-

chenbedarf ist somit hoch und dringend. 

Auf der alten Hofstelle ist inzwischen ein Betrieb etabliert, der Stammholz und Schwartenbün-

del zu Brennholz aufbereitet. Außerdem firmiert in dem dortigen Hauptgebäude ein Dienstlei-

stungsbetrieb zur Personalvermittlung. Auch der Brennholzbetrieb expandiert und hat einen zu-

sätzlichen Gebäudebedarf geltend gemacht. 

Der Eigentümer des Lohnunternehmens verfügt noch über einen Hofstandort. Die dortigen Ge-

bäude sind jedoch alle genutzt und liegen überdies direkt neben einem Wohngebiet, so daß die-

ser Bereich nicht als Standortalternative in Frage kommt. Beide Betriebe können weder vorhan-

dene Bausubstanz noch andere Standorte für ihre Weiterentwicklung nutzen. 

Beide Betriebe sind Eigentümer ihrer Betriebsstandorte und ihrer vorgesehenen Entwicklungs-

flächen. Beide wollen die gegenüber der Gemeinde avisierten Baumaßnahmen unverzüglich 

umsetzen, um die baulichen Voraussetzungen für die absehbare betriebliche Entwicklung zu 

schaffen.  

Dazu soll bei dem Brennholzbetrieb eine Fläche direkt am Gebäudebestand in Richtung des be-

bauten Nachbargrundstücks genutzt werden.  

Das Lohnunternehmen will nördlich der vorhandenen Halle eine weitere Maschinenhalle errich-

ten und die Hofflächen entsprechend erweitern. Nordwestlich soll ein Betriebsleiterwohnhaus 



2. Bestehende Planungen und Ziele der Änderung 

Fnp. Wagenfeld, 43. Änd. „Gewerbegebiet Am Reuterhof II“ - 9 - 

mit Sozialtrakt für die Beschäftigten gebaut werden. Die Fläche entlang des östlich verlaufen-

den Grabens soll für Regenrückhaltung, die Fläche entlang der Wagenfelder Aue soll teilweise 

mit Gehölzgruppen bepflanzt und teilweise als Obstwiese angelegt werden. 

2.3.2 Ziele der Gemeinde 

Die Gemeinde steht diesen Vorhaben positiv gegenüber. Sie wertet das – räumlich relativ kleine 

– aktuelle Bauvorhaben des Brennholzbetriebes als nutzungsmäßig, strukturell und ortsgestalte-

risch gut in die Bestandssituation eingepasst. Das Entwicklungsvorhaben des Lohnunterneh-

mens greift ebenfalls die Bestandssituation auf und setzt die bisherige Baustruktur nach Norden 

fort. Auch dieses Vorhaben erweist sich hinsichtlich des Bestandes und der Nachbarschaft als 

nutzungsmäßig gut geeignet. In der – schon seit Aufstellung des Landschaftsplanes als gering-

wertig eingestuften – Landschaftssituation schaffen die vorgesehenen Gehölzpflanzungen und 

Anlage einer Obstwiese eine Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes. Außerdem tragen 

beide Vorhaben zur Stärkung örtlicher Betriebe, zur Sicherung von Arbeitsplätzen, ggf. zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Sicherung und Stärkung der Wirtschaftskraft in Wagen-

feld bei. Deshalb will die Gemeinde im Plangebiet Baurecht vorbereiten und schaffen, welches 

die organische Weiterentwicklung der beiden Betriebe zuläßt. 

Eine externe Ansiedlung ist in keinem der beiden Betriebe möglich. Am Standort sind die je-

weiligen Betriebseinrichtungen vorhanden, die auch künftig im Zusammenhang mit der Weiter-

entwicklung gebraucht werden. Eine externe Deckung des Flächenbedarfs erzwänge in beiden 

Fällen eine Verlagerung des Gesamtbetriebes, die ökonomisch nicht nur unsinnig, sondern vor-

aussichtlich auch gar nicht tragbar wäre. Außerdem wäre eine solche Verlagerung ökologisch 

unsinnig, denn sie schüfe im Plangebiet eine Gewerbebrache. 

Für eine Verlagerung hat die Gemeinde bislang schlicht auch keine anderweitigen Gewerbeflä-

chen.  

 Südlich des Haßlinger Weges an der Ecke Branntweinsweg liegt eine Fläche mit Bau-

recht. Dort ist Gewerbegebiet festgesetzt. Direkt nordwestlich grenzt jedoch ein starker, 

kunststoffverarbeitender Betrieb an. Dieser hat keine andere räumliche Entwicklungs-

möglichkeit als den noch freien Teil des Gewerbegebietes bis zum Branntweinsweg. 

Deshalb soll diese Fläche nicht für einen anderen Betrieb genutzt werden. Sie wäre 

überdies zu klein für die Entwicklung im Zusammenhang mit der Auburg-Quelle. 

 Zwischen der Gewerbebebauung entlang dem Haßlinger Weg und dem Ortsbereich ent-

lang der Hauptstraße liegen noch freie Flächen, die ebenfalls als Gewerbegebiet ausge-

wiesen sind. Diese werden jedoch für die Weiterentwicklung der Betriebe am 

Maschweg und der Heilbrunnstraße benötigt und stehen auch eigentumsrechtlich für an-

dere Betriebe nicht zur Verfügung. 

 Die Flächen beiderseits des Branntweinsweges zwischen dem Gewerbegebiet am Haß-

linger Weg und dem Ortsbereich entlang der Hauptstraße sind als Gewerbliche Bauflä-

che dargestellt. Sie gehören einem starken gastronomischen Betrieb, der Entwicklungs-

flächen in erheblicher Größe nicht nur für diesen Nutzungszweck und im Zusammen-

hang damit benötigt, sondern der auch eine Brauerei gegründet hat und dafür weitere 
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wesentliche Flächen braucht. Der Bereich am Branntweinsweg steht deshalb ebenfalls 

nicht anderweitig zur Verfügung. 

 Die gewerblichen Bauflächen an anderer Stelle im Ortsgefüge sind zwei kleine Gewer-

begebiete an der Gemeindestraße Meierhof beiderseits des Marktplatzes und das Ge-

werbegebiet hinter der Molkerei. Sie sind schlicht zu klein und strukturell völlig unge-

eignet für die Verlagerung eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens. 

 Die in der 37. Flächennutzungsplanänderung dargestellten Gewerblichen Bauflächen 

nordöstlich des Haßlinger Weges ist bereits zum Teil bebaut. Im südlichen Hauptteil ist 

ein Fitneßstudio errichtet, er steht auch eigentumsmäßig keiner anderen Gewerbenut-

zung zur Verfügung. Die noch freie Fläche wiederum ist zu klein für die Entwicklung 

im Zusammenhang mit dem Lohnunternehmen und wird überdies bereits für die Wei-

terentwicklung eines anderen ortsansässigen Betriebes benötigt. 

 Die Gewerbeflächen in den Siedlungsbereichen Bockeler Schweiz und Ströhen können 

die Anforderungen des Lohnunternehmens nicht erfüllen und sind hinsichtlich seiner 

Auswirkungen ungeeignet. Überdies sind der Bereich des ehemaligen Kalksandstein-

werks sowie derjenige des Busbetriebes am Südrand von Ströhen und der Bereich an 

der Bahnlinie in Ströhen bereits belegt. 

 Die Gewerbeflächen im Streusiedlungsbereich (Gebiet von ZF Friedrichshafen, ehema-

lige Patriot-Stellung, Bereich Mindener Straße / Lagerweg, Bereich Langer Berg, Klein-

standorte vorhandener Gewerbebetriebe sind ebenfalls bereits belegt. 

In dieser Situation gibt die Gemeinde in der Abwägung der Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 8 Buch-

staben a), b) und c) BauGB den Belangen „a) der Wirtschaft, auch in ihrer mittelständischen 

Struktur“ und „c) der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen“ den Vorrang vor 

„b) der Land- und Forstwirtschaft“. Deshalb will sie die räumliche Entwicklung des Landwirt-

schaftlichen Lohnunternehmens und des Brennholzbetriebes an ihrem vorhandenen, gut geeig-

neten, erschlossenen, verfüg- und erweiterbaren Standort, dem Plangebiet dieser Flächennut-

zungsplanänderung, bauleitplanerisch vorbereiten. 
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3. Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Das regionale Raumordnungsprogramm 2016 (RROP) für den Landkreis Diepholz ist seit dem 

22.12.2016 rechtskräftig. Die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes Wagenfeld soll mit ihm 

harmonieren, sie ist den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

 

Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 

Das Regionale Raumordnungsprogramm stellt das Plangebiet teilweise als „Weißfläche“ und 

teilweise als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „aufgrund hohen Ertragspotentials“ dar, welches 

unmittelbar an „Zentrales Siedlungsgebiet“ angrenzt. Der raumordnerische Vorbehalt für Land-

wirtschaft wird für sehr weite Teile des Wagenfelder Gemeindegebietes getroffen, darunter auch 

bebaute und versiegelte oder aus anderen Gründen nicht landwirtschaftlich genutzte oder nutz-

bare Flächen. Daran wird deutlich, daß diese Ausweisung keinen Ausschluß kleiner nichtland-

wirtschaftlicher Nutzungen herbeiführen soll. Diese sehr breit angelegte Vorsorgedarstellung 

hat nicht ein derartiges Gewicht, daß sie jede andere Nutzung ausschlösse. Im Plangebiet betrifft 

sie eine relativ kleine Fläche. Diese stehen der Landwirtschaft jedoch aufgrund der Eigentü-

merinteressen künftig nicht mehr zur unmittelbaren landwirtschaftlichen Bodennutzung zur 

Verfügung, sondern mittelbar zur Erweiterung eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens 

und der Schaffung ökologisch und gestalterisch höherwertiger landschaftlicher Strukturen in 

dessen Umfeld. 
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Andere zeichnerische Darstellungen werden für das Plangebiet nicht getroffen. Am Nordrand 

verläuft die Wagenfelder Aue, westlich die Bundesstraße und südlich eine Hauptgasleitung, die 

alle nachrichtlich dargestellt sind. 

Textliche Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind für die 43. Flächennutzungsplanände-

rung relevant: 

„Im Landkreis Diepholz soll eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums und der Beschäfti-

gung erreicht werden. Bei allen Planungen und Maßnahmen sollen daher die Möglichkeiten der 

Innovationsförderung, der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, der Erschließung von Standort-

potenzialen und von Kompetenzfeldern ausgeschöpft werden und insgesamt zu einer nachhalti-

gen Regionalentwicklung beitragen.“ (Beschreibende Darstellung 1.1 04) 

„Der ländliche Raum im Landkreis Diepholz soll sowohl mit seinen landwirtschaftlichen sowie 

seinen gewerblich- industriellen Strukturen als auch als Lebens- , Wirtschafts- und Naturraum 

mit eigenem Profil erhalten und so weiterentwickelt werden, dass er zur Innovations- und Wett-

bewerbsfähigkeit der Wirtschaft und Landwirtschaft dauerhaft einen wesentlichen Beitrag lei-

sten kann.“ (Beschreibende Darstellung 1.1 05 Satz 1) 

„Der Landkreis Diepholz soll zur Stärkung des ländlichen Raumes Impulsgeber für eine zu-

kunftsfähige Regionalentwicklung sein und die Strukturentwicklung strategisch mit dem Ziel be-

gleiten,  

 · insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen ein geeignetes Umfeld für wirtschaft-

liches Wachstum zu bieten, 

 · die Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft im Sinne 

eines nachhaltigen Landmanagements zu verbessern und deren Wettbewerbsfähigkeit zu 

erhalten und zu verbessern,  

 ...  

 die natürlichen Lebensgrundlagen durch Maßnahmen zum Trinkwasser-, Gewässerund 

Bodenschutz zu sichern sowie den vorbeugenden Hochwasserschutz zu unterstützen so-

wie 

 die Umwelt, die ökologische Vielfalt, die Schönheit und den Erholungswert der Land-

schaft im Sinne der Biodiversitätsstrategie des Bundes zu erhalten und zu verbessern.“ 

(Beschreibende Darstellung 1.1 05 Satz 4) 

„In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise 

und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe Freiräume erhalten 

und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse weiterentwickelt werden.“ (Be-

schreibende Darstellung 2.1 01) 

„Vor der Ausweisung von neuen Gewerbe- und Industriegebieten soll geprüft werden, ob vor-

handene Altgewerbe- und Altindustriegebiete und Konversionsflächen genutzt werden können. 

Im Landkreis Diepholz sollen die Standortvorteile für die gewerbliche Wirtschaft konsequent 

genutzt werden. Der Bestand an Unternehmen soll gesichert und durch bestmögliche Nutztung 

vorhandener Potenziale durch die Ansiedlung neuer Unternehmen sowie die Unterstützung von 

Existenzgründungen weiter entwickelt werden.“ (Beschreibende Darstellung 2.1 05) 
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Die Gemeinde Wagenfeld will mit dieser Flächennutzungsplanänderung den Bestand zweier 

Unternehmen sichern und die planungsrechtlichen Voraussetzungen für deren kleinräumige Er-

gänzung bzw. für die notwendige räumliche Weiterentwicklung schaffen. Dafür stehen ihr, wie 

oben schon beschrieben, keine Altgewerbe- oder Konversionsflächen und keine anderen Gewer-

beflächen zur Verfügung. Sie nutzt deshalb das gute Standortpotential des Bereiches mit dem 

vorhandenen Betriebsgelände sowie direkt neben dem „zentralen Siedlungsbereich“. Sie entwik-

kelt damit auch die gewachsene Ortsstruktur angemessen weiter und nutzt den Eingriff, um die 

für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild relativ geringwertige Situation bis zur Wagenfel-

der Aue ökologisch und landschaftlich aufzuwerten.  

Die vorgesehene Nutzung ist den Zielen der Raumordnung angepaßt. 
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4. Rahmenbedingungen und Begründung der Planung 

4.1 Rahmenbedingungen  

4.1.1 Siedlungs- und Nutzungsstruktur 

Das Plangebiet liegt im Außenbereich von Wagenfeld am Rand der Ortslage, die in diesem Be-

reich von den beiden vorhandenen Betrieben, dem benachbarten Gewerbegebiet, dem direkt an-

grenzenden Solarpark und dem benachbarten großen Landwirtschaftsbetrieb sowie von Streube-

siedelung geprägt wird.  

 

 
Quelle: Geoweb Landkreis Diepholz 

Das Plangebiet ist im Südwesten mit einer ehemaligen Hofstelle bebaut, die nunmehr Betriebs-

stätte eines Brennholzbetriebes und eines Dienstleistungsunternehmens genutzt wird. Im Süd-

osten ist es als Betriebsstandort eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens genutzt. Der 

Nordteil ist Acker. 
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4.1.2 Verkehrsanbindung 

Das Plangebiet liegt an der Gemeindestraße „Zum Reuterhof“. Diese hat im Westen in nur rd. 

350 m Entfernung verkehrsgerechten Anschluß an die Bundesstraße B 239 „Diepholzer Straße“. 

In dieser Richtung liegen keinerlei empfindliche Nutzungen am Weg. Im Osten schließt die Ge-

meindestraße in rd. 800 m Abstand an die Kreisstraße K 42 „Sulinger Straße“ an; entlang dieser 

Wegstrecke liegt u.a. Wohnbebauung im Kleinsiedlungsgebiet. Über die Gemeindestraße „Beim 

Hofe“, die ebenfalls teilweise entlang von Kleinsiedlungsgebiet verläuft, ist der Nordteil der Ge-

markung Wagenfeld auf kurzem Wege zu erreichen. 

Die Gemeindestraßen sind zwar schmal, aber nach den bisherigen Erfahrungen – auch für die 

großen Fahrzeuge des Lohnunternehmens – hinreichend ausgebaut.  

4.1.3 Emissions- und Immissionssituation 

Die Nutzungen im Plangebiet verursachen bisher keine Immissionskonflikte.  

In dem Brennholzbetrieb auf der alten Hofstelle wird temporär Holz zerkleinert. Dies geschieht 

innerhalb relativ kurzer Zeiträume und hat sich bisher angesichts des Abstandes von 70 m und 

mehr zum nächsten betriebsfremden Außenbereichswohnhaus sowie aufgrund der Abschirmung 

durch die Bebauung als verträglich erwiesen. Die Emissionen sind inzwischen noch weiter ge-

sunken, da der eigentliche Zerkleinerungsvorgang mittlerweile an einen Standort im Süden des 

Gemeindegebietes verlegt worden ist. 

In dem Landwirtschaftlichen Lohnunternehmen erfolgt der Betrieb zwischen 6.00 und 20.00 

Uhr, also innerhalb der Tageszeit von 6.00 – 22.00 Uhr. Dabei fahren große landwirtschaftliche 

Maschinen an und ab. Dabei handelt es sich morgens um die Anfahrt der Mitarbeiter mit PKW 

von der Straße auf das Betriebsgelände und 3 – 5 Abfahrten landwirtschaftlicher Maschinen aus 

der Halle auf die Straße. Über Tag kommen ggf. Maschinen zur Halle zurück und fahren wieder 

los; abends ist Rückkehr, ggf. Säuberung der Maschinen bzw. Geräte und bei Bedarf Pflege- 

und Unterhaltungsarbeiten in der Halle. Reparaturen werden nicht auf dem Betriebsgelände 

durchgeführt, sondern regelmäßig an eine externe Werkstatt vergeben. Die Servicetätigkeiten 

werden in der Halle durchgeführt, Reinigungsarbeiten auf der nördlichen Hallenseite. Die Emis-

sionen sind daher gering, die nächsten Emissionsorte sind Außenbereichswohnhäuser im Süden 

in rd. 50 m Abstand und im Nordosten in rd. 80 m Entfernung zum Hallentor.  

Die landwirtschaftliche Nutzung im Nordteil des Geltungsbereiches führt lediglich zu den orts-

üblichen, geringen Emissionen von Geräuschen und Gerüchen sowie ggf. von Stäuben aus der 

ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Bodenbewirtschaftung, Düngung und Ernte. 

Das Plangebiet selbst ist landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen ausgesetzt, die aus der Tier-

haltung auf dem östlich liegenden Hof stammen. Eine Geruchsimmissionsbeurteilung (Landbe-

ratung Niedersachsen GmbH, Sulingen, 1.7.2019) zeigt, daß am Ostrand des Plangebietes mit 

Geruchsstundenhäufigkeit von 12 – 20% in der Mitte von 8 – 14% und im Westen von 7 – 11% 

zu rechnen ist. Legt man einer Beurteilung die Empfehlungen der Geruchsimmissionsrichtlinie 

zugrunde, dann sind im weit überwiegenden Teil des Plangebietes die Geruchsimmissionen un-

terhalb der Schwelle von 15% der Jahresstunden für Gewerbe. 
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Der Nachbarbetrieb hat der Gemeinde mitgeteilt, er wolle umstrukturieren und dazu die Rinder-

haltung stark ausbauen, während er die Schweinehaltung vollständig aufgibt. Dafür hat er eine 

Bauvoranfrage gestellt, die mittlerweile positiv beschieden ist; daher kann von der Realisierung 

dieser Entwicklung ausgegangen werden. Dies wird zu einer Verlagerung der Emissionsorte 

Richtung Norden und zu einer Verringerung der Immissionen im Plangebiet führen. Außerdem 

kann wegen des Vorbescheides davon ausgegangen werden, daß die gewünschte Betriebsent-

wicklung durch die Planung nicht beeinträchtigt, mithin die Entwicklungsmöglichkeit nicht re-

levant eingeschränkt wird.  

Überdies ist es möglich, den derzeit mit mehr als 15% Geruchsstunden belasteten Teil des Plan-

gebietes für besonders unempfindliche Tätigkeiten des ansässigen Lohnunternehmens zu nut-

zen, z.B. für das Abstellen von landwirtschaftlichem Gerät wie Gülleanhängern. 

4.1.4 Natur und Landschaft 

Der Südteil des Plangebietes ist „Alter Dorfkern mit Zier- und Nutzgärten oder altem Gehölzbe-

stand“ sowie „Gewerbe- und Industriegebiet“. Dort stehen der Gebäudekomplex und die Neben-

gebäude der alten Hofstelle und die neue Maschinenhalle des Lohnunternehmens. Die Hofflä-

chen sind durchweg gepflastert.  

Am Althof ist ein Ziergarten mit einigen heimischen Bäumen und Sträuchern angelegt Konkret 

stehen auf der Südseite der Hofstelle 11 relativ junge Bäume. Es handelt sich um Birken, Lin-

den, Buchen und Eichen mit einem Stammdurchmesser von 0,15 – 0,25 m. Sie sind hoch auf-

geastet, haben kleine Kronen und weisen keine Spalten oder Höhlen auf. An weiteren Gehölzen 

findet sich im am Haus einige einzelstehende Ziersträucher mit Höhen bis 1,5 m. Im Südwesten 

ist auf dem Grundstück im Frühjahr 2019 eine neue, flächenhafte Anpflanzung von Abies ange-

legt worden sowie eine Pflanzung von Carpinus betulus erfolgt.  

Der Nordteil des Plangebietes ist als Maisacker bewirtschaftet. 

Im ersten Halbjahr 2019 ist im Plangebiet bei mehreren Ortsterminen das Vorkommen von 

Rauchschwalben beobachtet worden, die in der Halle des Lohnunternehmens brüten. Schwalben 

nutzen den u.a. den Luftraum über dem Acker zur Jagd. Auf dem Acker hielten sich an einem 

Termin viele Bachstelzen auf, nördlich des Hofes einmal ein Gartenrotschwanz beobachtet. Am 

Nordrand des Ackers an der Aueböschung hielten sich drei Jagdfasane auf. Ansonsten wurde 

der Acker durchweg überflogen. Wiesenbrüter konnten nicht beobachtet werden. 

Gleichwohl ist als artenschutzrechtlicher Rahmen für die Planung bei der Realisierung der ge-

planten Gewerbenutzung, insbesondere beim Abtrag von Oberboden, darauf zu achten, daß das 

Tötungs- und Verletzungsrisiko eventuell dann vorhandener Exemplare relevanter Arten nicht 

signifikant erhöht und daß die Beeinträchtigung so weit wie möglich vermieden wird. Dasselbe 

gilt, wenn auf der Althofstelle in den Gehölzbestand eingegriffen wird; dieser ist dann vorab auf 

das Vorkommen von Nestern zu prüfen. 

Nördlich grenzt die Wagenfelder Aue, östlich ein Graben an das Plangebiet. Beide sind geradli-

nig geführt, mit gleichmäßigem Böschungsprofil versehen und als wichtige Vorfluter regelmä-

ßig unterhalten. Die „Wagenfelder Aue“ ist Gewässers II. Ordnung sowie Bestandteil des „EU-

relevanten Gewässernetzeses“, so daß nach Angaben der Unteren Wasserbehörde die Vorgaben 

der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und damit das Verbesserungsgebot und Ver-

schlechterungsverbot für dieses Gewässer unmittelbar gelten. 
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Südlich des Plangebietes verläuft die asphaltierte Gemeindestraße, dort schließt eine weitere 

ehemalige Hofstelle mit Ziergarten und Gehölzbestand an. Westlich liegt eine eingezäunte, 

große Freiflächen-Photovoltaikanlage mit extensiv unterhaltenem Grünland unter und zwischen 

den Paneelen. 

Naturschutzrechtlich geschützte Flächen oder Landschaftsbestandteile oder FFH-Gebiete sind 

im Plangebiet und seiner maßgeblichen Umgebung nicht vorhanden. 

4.2 Notwendigkeit der Planung 

Der Bedarf für diese Planung resultiert aus den folgenden Zielen: 

 den beiden ansässigen, standortgebundenen Betrieben soll Baurecht für die weitere Ent-

wicklung vorbereitet werden, 

 dadurch soll zur Sicherung und Entwickung der Wirtschaft und des Arbeitsplatzangebo-

tes in Wagenfeld beigetragen werden.  

 Der am besten geeignete Standort mit den vorhandenen Betriebsgebäuden und Ein-

richtrungen sowie der Erschließung sowie die gute Anbindung sollen genutzt werden. 
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5. Flächendarstellung 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet ist durch die beiden Betriebe genutzt. Der als Erweiterungsfläche vorgesehene 

Acker grenzt unmittelbar an und steht im Eigentum und in der Verfügung des Lohnunterneh-

mers. Es kann künftig durch ihn genutzt werden. Die Dominanz durch das vorhandene Ge-

werbe, der oben dargelegt Nutzungsbedarf, das konkrete Interesse und das daraus entwickelte 

Nutzungsziel richten sich ausschließlich auf Gewerbe. 

Dem wird planerisch dadurch entsprochen, daß das Plangebiet als Gewerbliche Baufläche dar-

gestellt wird. Damit wird die räumliche Entwicklung des Lohnunternehmens und des Brenn-

holzbetriebes bauleitplanerisch vorbereitet.  

Innerhalb der Gewerblichen Baufläche wird schon wegen der geringen räumlichen Ausdehnung 

keine räumliche Differenzierung vorgesehen. In der Gewerblichen Baufläche ist das Betriebs-

leiterwohnen, das in Wagenfeld regelmäßig vorhanden ist und häufig die Keimzelle der gewerb-

lichen Entwicklung bildete, teilweise vorhanden und wegen der Eigenart der Betriebe weiterhin 

wichtig. Dies kann und wird in der Bebauungsplanung berücksichtigt werden. Deshalb brauchen 

hierzu keine Darstellungen in der Flächennutzungsplanung getroffen werden. 

Ein kleiner Teil des geplanten Gewerbegebietes ist derzeit mit mehr als 15% Geruchsstunden 

belastet. Es ist möglich, diese Teilfläche für besonders unempfindliche Tätigkeiten des ansässi-

gen Lohnunternehmens zu nutzen, z.B. für das Abstellen von landwirtschaftlichem Gerät wie 

Gülleanhängern. Deshalb ist auch diesbezüglich keine Verkleinerung und keine Untergliederung 

notwendig. 

Großflächiger Einzelhandel und Einrichtungen mit vergleichbaren Auswirkungen (z.B. Einkauf-

zentrum) sind durch die Darstellung von Gewerblicher Baufläche und Festsetzung von Gewer-

begebiet im parallel aufgestellten Bebauungsplan ausgeschlossen. In diesem Gebietstyp sind 

Einzelhandelsbetriebe zulässig, wenn sie nicht als Einkaufzentren, Großflächige Einzelhandels-

betriebe oder Sonstige großflächige Handelsbetriebe gem. § 11 Abs. 3 BauNVO den Sonderge-

bieten bzw. den Kerngebieten vorbehalten sind.  

Unterhalb dieser Schwelle der Großflächigkeit will die Gemeinde keine Regelungen treffen. 

Grund sind die Vielgestaltigkeit des stationären und die Entwicklung des internetbasierten Ein-

zelhandels. Die Gemeinde sieht keine relevanten Risiken, daß eine (nach dem jetzigen Planstand 

nicht ausgeschlossene) nicht-großflächige Einzelhandelsnutzung im Geltungsbereich die Einzel-

handelssituation in Wagenfeld beeinträchtigt. Vielmehr sieht sie, daß sich die Einzelhandelssi-

tuation Wagenfelds seit vielen Jahren – auch ohne jegliches Baurecht im Geltungsbereich – we-

sentlich verändert. Sollte eine kleinflächige und entsprechend wenig wirksame Teilnutzung im 

Plangebiet zu einer weiteren Veränderung führen, kann dies nicht nur Nach-, sondern auch Vor-

teile für die Versorgungs- und für die Wirtschaftsstruktur haben.  

Neben diesen Argumenten spricht gegen eine Einschränkung, daß die Fläche im Eigentum des 

Lohnunternehmens steht und straßenseitig mit der Althofstelle und der Maschinenhalle bebaut 

ist. Eine Verschwendung wertvoller Gewerbefläche, insbesondere entlang der Straße, zugunsten 

schädlichen Einzelhandels wird daher nicht erwartet.  
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Nützlicher Einzelhandel z.B. mit Brennholz ist nicht ausgeschlossen und soll möglich sein. Ver-

besserungen für die in der Ortslage ansässigen Einzelhandelsbetriebe, die sich aus einem Aus-

schluß von nicht-großflächigem Einzelhandel im Plangebiet ergäben, sind nicht ersichtlich. Für 

die gut eingeführten Einzelhandelslagen in Wagenfeld, in der Hauptsache die Sondergebiete am 

Marktplatz und an der Mindener Straße, stellt ein eventueller nicht-großflächiger Einzelhandel 

im Plangebiet keine Bedrohung dar; eine solche liegt eher in dem – von der empfohlenen Aus-

schlußfestsetzung unberührten – internetbasierten Einzelhandel. 

Sollte der Lohnunternehmer auf seinem Betriebsgelände eine nicht-großflächige – somit per De-

finition (s. § 11 Abs. 3 BauNVO) allenfalls unwesentlich wirkende – Einzelhandelseinrichtung 

ansiedeln, so dürften damit die Chancen bzw. die Notwendigkeit für den Betrieb das Risiko von 

Nachteilen für die Einzelhandelssituation in Wagenfeld überwiegen. 

Das geringe Risiko städtebaulich wirksamen – geschweige denn schädlichen – Einzelhandels 

zeigt sich in der Gemeinde schon im Sondergebiet an der Mindener Straße, wo sich trotz gege-

benen Baurechts für einen Fachmarkt seit Jahren kein Interessent findet. 

Die Gemeinde gibt deshalb den Chancen den Vorrang vor den Risiken und belässt den geringen 

Entwicklungsspielraum hinsichtlich des Einzelhandels, den die Gewerbeflächenausweisung bie-

tet. 

5.2 Kompensation 

Der Südteil des Plangebietes ist bebaut. Auf dem mittleren Teil soll die bauliche Weiterentwick-

lung stattfinden. Den Nordteil des Plangebietes sieht der Eigentümer als Fläche für, auf der er 

die Landschaftssituation verbessern will.  

Dort sind entlang der Wagenfelder Aue das Pflanzen von Gehölzgruppen geplant, die den Ver-

lauf des Gewässers in diesem Abschnitt markieren und eine Eingrünung des Gebietes nach Nor-

den schaffen. Auf der Ostseite ist eine solche Strukturierung schon seit langem durch die Ge-

hölze des Nachbarhofes vorhanden, auf der Westseite wegen des Solarparks nicht sinnvoll und 

auf der Südseite, soweit wegen der Verkehrsanbindung möglich, vorhanden bzw. im Frühjahr 

2019 gepflanzt. 

In dem Bereich zwischen den auebegleitenden Gehölzgruppen und der geplanten Bebauung will 

der Eigentümer eine Obstwiese anlegen. 

Die Entwicklungsmaßnahmen werden bauleitplanerisch durch Darstellung einer „Fläche für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ 

vorbereitet. Innerhalb der Fläche wird trotz der konkreten Entwicklungsvorstellungen auf der 

Flächennutzungsplanebene größen- und maßstabsbedingt keine weitere Differenzierung vorge-

nommen. Die weitere Spezifizierung erfolgt auf der Bebauungsplanebene. 

5.3 Flächenbilanz 

 

Bisherige Darstellung Darstellung in der Änderung Größe ca. 

Fläche für die Landwirtschaft Gewerbliche Baufläche          2,22 ha 
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Fläche für die Landwirtschaft Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

         0,77 ha 

  Summe 3,00 ha 



6. Auswirkungen der Planung 

 

Fnp. Wagenfeld, 43. Änd. „Gewerbegebiet Am Reuterhof II“ - 21 - 

6. Auswirkungen der Planung 

Als Auswirkungen der Darstellung von Gewerblicher Baufläche wird das Erreichen der o.a. 

städtebaulichen Ziele erwartet: 

 Mit der Weiterentwicklung des Plangebietes zu einem Gewerbegebiet wird eine teilweise 

schon bebaute und einschlägig vorgeprägte Fläche genutzt und organisch weiterentwickelt. 

 Den beiden ansässigen Betrieben wird die absehbar benötigte Entwicklungsmöglichkeit 

vorbereitet. Damit wird zur Erhaltung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen.  

Es werden unterschiedliche positive und die Vermeidung negativer Auswirkungen erwartet: 

 Die Inanspruchnahme anderer, externer Flächen mit der Entwertung bzw. Vernichtung von 

vorhandenen Betriebsstrukturen werden vermieden. 

 Die vorhandene Erschließung wird effektiver genutzt. Bedarf für neue Erschließungsmaß-

nahmen wird vermieden. 

 Immissionskonflikte zur Außenbereichswohnbebauung auf der aktiven bzw. der ehemali-

gen Hofstelle an der Straße „Am Reuterhof“ werden aufgrund des Abstandes vermieden. 

 Immissionsprobleme für die geplante Gewerbenutzung durch Geruchsemissionen der öst-

lich benachbarten Tierhaltung sind wegen der Unempfindlichkeit des Gewerbes nicht zu 

erwarten. 

 Einschränkungen für die geplante Entwicklung des tierhaltenden Betriebes sind aufgrund 

der Abstände und der Eigenart der Entwicklung (Aufgabe der Schweinehaltung) nicht zu 

erwarten. 

 Das Plangebiet ist nur geringen, ortsüblichen Immissionen aus der Bewirtschaftung der be-

nachbbarten landwirtschaftlichen Flächen ausgesetzt. Die Immissionen, die aus der ord-

nungsgemäßen Landwirtschaft stammen, sind unproblematisch und hinzunehmen. 

 Es ist kein zusätzlicher Aufwand der öffentlichen Hand notwendig, da die Erschließung be-

reits vollständig vorhanden ist. 

 Nach den bisherigen Erfahrungen mit dem Straßenverkehr von und zu den beiden Betrie-

ben im Plangebiet werden durch die Weiterentwicklung am Standort, zumindest bei Ver-

kehrsanbindung nach Westen entlang des Gewerbes und des Solarparks, keine ungebührli-

chen verkehrsbedingten Beeinträchtigungen auf bzw. an der Straße „Am Reuterhof“ erwar-

tet. 

 Die als bedeutend eingestuften Gehölzbestände auf der Nordseite der Wagenfelder Aue 

und auf dem östlich benachbarten Hofgrundstück werden durch die vorgesehene Nutzung 

im Plangebiet nicht beeinflusst.  

 Die Vegetation an und in der Wagenfelder Aue könnte durch die Planung dahingehend pro-

fitieren, als ein – unterstellter – bisheriger Nährstoffeintrag von der Ackernutzung im Plan-

gebiet künftig unterbliebe. Ein Nachteil für die Wasservegetation kann in der Beschattung 

des Gewässers durch die entlang der Wagenfelder Aue vorgesehene Gehölzpflanzung gese-

hen werden. Es wird jedoch auch die Auffassung vertreten, daß die Beschattung dem Ge-

wässer insgesamt eher nutze. Da die gewässerbegleitende Gehölze dem naturnäheren Zu-

stand entsprechen, wird die Gesamtsituation als positive Beeinflussung gewertet. 
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7. Verkehr / Ver- und Entsorgung 

7.1 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist durch die Gemeindestraße „Am Reuterhof“ erschlossen. Dabei handelt es 

sich um eine Gemeindestraße, die neben der Erschließung der Anlieger und der Siedlung Neu-

stadt auch als Verbindung zwischen der B 239 „Diepholzer Straße“ und der K 42 „Sulinger 

Straße“ dient. Sie ist zwar schmal, aber nach den bisherigen Erfahrungen – auch für die großen 

Fahrzeuge des Lohnunternehmens – hinreichend ausgebaut. 

7.2 Ver- und Entsorgungsanlagen 

7.2.1 Wasser / Abwasser 

Die Wasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung ist im Zusammenhang mit den vor-

handenen baulichen Anlagen bereits durch die öffentliche Hand sowie im Betriebsgelände durch 

das Lohnunternehmen vorgenommen worden. Die künftige, zusätzliche gewerbliche Bebauung 

kann durch Anschluß an die vorhandenen Netze sichergestellt werden.  

Das Niederschlagswasser auf dem unbebauten Grundstück versickert bislang augenscheinlich 

problemlos auf der Fläche. Insgesamt wird der Bereich durch den Graben entlang der Ostkante 

des Plangebietes und durch die nördlich verlaufende Wagenfelder Aue entwässert.  

Das künftig anfallende unbelastete und gering belastete Niederschlagswasser von versiegelten 

Flächen soll im Plangebiet rückgehalten und so weit wie möglich versickert werden, weil in der 

geplanten Gewerblichen Baufläche sachlich wegen der Eigenart des Gewerbes – Lagerhallen 

und -flächen – regelmäßig keine gewerbetypisch beeinflußten Niederschlagswässer anfallen.  

Wegen des relativ geringen Grundwasserflurabstandes kommt die Versickerung gemäß dem für 

die Herstellung und den Betrieb von Versickerungsanlagen maßgebenden technischen Regel-

werk DWA- A 138 nur in Form einer flachgründigen Versickerung über begrünte Flächen oder 

über Mulden in Frage. Grundsätzlich stehen auch künftig erhebliche Flächen für die Rückhal-

tung und Versickerung des Niederschlagswassers zur Verfügung, da mindestens 20% des Ge-

werbegebietes unversiegelt bleiben werden. Gleichwohl wird wegen der großflächigen Versie-

gelung auch ein erhebliches Rückhaltevolumen zu schaffen sein, was allein über flache Mulden 

im Gewerbegebiet problematisch sein könnte. Abhilfe kann durch bauliche Maßnahmen zur 

Rückhaltung geschaffen werden. Außerdem steht nördlich des geplanten Gewerbegebietes eine 

„Maßnahmenfläche“ mit geplanter Obstwiese zur Verfügung, auf der ebenfalls Flächenversicke-

rung über eine bewachsene und belebte Bodenzone erfolgen kann. 

Für die Niederschlagswasserbewirtschaftung sollen die hydrogeologischen Verhältnisse des Un-

tergrundes untersucht werden, bevor die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung des kon-

kreten Vorhabens geplant und mit der UWB abgestimmt wird. Die gezielte Versickerung auf 

gewerblich genutzten Grundstücken ist erlaubnispflichtig. Deshalb soll der Vorhabenträger 

frühzeitig die entsprechende Planung und Antragstellung bei der Unteren Wasserbehörde veran-

lassen. Für Auskünfte hierzu steht die UWB i.d.R. u.a. telefonisch unter der Nr. 05441/ 976-

1261 zur Verfügung.  
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Die Behandlung gewerbetypisch beeinflußter Niederschlagswässer, die z.B. auf Hofflächen an-

fallen können, ist ebenfalls vorab auf der Basis der Ergebnisse einer Bewertung gemäß dem 

technischen Regelwerk DWA-M 153 mit der Unteren Wasserbehörde zu klären. 

Einleitungen von unbelastetem Niederschlagswasser wären vorab separat zu beantragen. 

7.2.2 Energie / Telekommunikation 

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt aus dem vorhandenen Leitungsnetz. Bei Tief-

bauarbeiten ist auf Niederspannungs-Erdkabel Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Un-

fälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe der elektrischen Versorgungseinrichtun-

gen sind von Hand auszuführen. Der Versorgungsträger ist i.d.R. nach vorheriger Rücksprache 

bereit, den Verlauf der erdverlegten Versorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit anzuzeigen.  

Die Dt. Telekom AG versorgt den Ortsbereich mit Telekommunikationsleitungen. Bei Erdarbei-

ten ist darauf zu achten, dass Beschädigungen schon vorhandener Leitungen vermieden werden. 

Außerdem soll darauf geachtet werden, daß der unbehinderte Zugang zu solchen Leitungen je-

derzeit möglich ist. Bei Erdarbeiten und Baumaßnahmen im Leitungsbereich ist es erforderlich, 

daß die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten sich über die Lage der Leitungen informieren 

(z.B. im Internet unter https:// trassenauskunft-kabel.telekom.de oder der Email unter Planaus-

kunft.Nord@telekom.de) und die Kabelschutzanweisung der Telekom beachten.  

7.2.3 Abfall / Altlasten 

Die Abfallbeseitigung wird zentral durch die AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH, Bassum, ge-

regelt. Das Plangebiet ist über die Straße „Am Reuterhof“ ausreichend für die Andienung mit 

dem Müllfahrzeug erschlossen. 

Im Geltungsbereich sind keine Altablagerungen bekannt. 

Sollten sich bei der weiteren Planung oder bei der Bebauung Hinweise auf schädliche Boden-

veränderungen oder Altlasten ergeben, so ist dieses der unteren Abfall- und Bodenschutzbe-

hörde beim Landkreis Diepholz unverzüglich mitzuteilen. 
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8. Eingriffsbeurteilung 

8.1 Beschreibung und Bewertung von Natur und Landschaft 

Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands befindet sich das Planungsgebiet in der 

„Wagenfelder Talsandplatte“. Ausgangsmaterial für die Bodenbildung sind in diesem Raum flu-

viatile Feinsande. Es handelt sich um ein ebenes, grundwassernahes, überwiegend entwässertes 

Talsandgebiet mit anmoorigen und schwach podsolierten Gleyböden.  

Die potentielle, natürliche Vegetation ist die des Stieleichen-Birken-Waldes. 

Im Plangebiet ist das Gelände eben. Es wird durch den östlich verlaufende Graben und die nörd-

licher verlaufende Wagenfelder Auer entwässert. 

Das Plangebiet liegt als teilweise bebaute und teilweise landwirtschaftliche Fläche in der streu-

besiedelten Landschaft unmittelbar neben dem Gewerbegebiet des Nordrandes von Wagenfeld. 

Es sind keine klimatischen Besonderheiten anzutreffen. 

Das Plangebiet ist u.a. in Kap. 4.1.4 beschrieben. Darauf wird verwiesen. Ergänzend sei zum 

Gehölzbestand angemerkt, daß an der Nordseite der Althofstelle keine Bäume mehr stehen. Auf 

der Südseite der Hofstelle stehen 11 relativ junge Bäume (Birken, Linden, Buchen und Eichen 

mit einem Stammdurchmesser von 0,15 – 0,25 m, hoch aufgeastet, kleinkronig, ohne Spalten 

oder Höhlen), eng und rasterartig im Vorgarten. Sie stehen auf Scherrasen bzw. sind mit Spiel-

geräten und Gartenhütte unterbaut. Die Fläche dient der Spiel- und Erholungsnutzung und ist 

nicht als ökologisch bedeutsame Baumgruppe aus Altbäumen oder sonst wichtige Gehölz-

gruppe, sondern als Teil des Gartens. Dieser wird mit einem Wert von 1,1 WE eingestuft. 

Wiesenbrüter wurden im Plangebiet bei Begehungen des Raumes 1. Halbjahr 2019 nicht 

beobachtet. Gleichwohl ist als artenschutzrechtlicher Rahmen für die Planung bei der Realisie-

rung der geplanten Gewerbenutzung, insbesondere beim Abtrag von Oberboden, darauf zu ach-

ten, daß das Tötungs- und Verletzungsrisiko eventuell dann vorhandener Exemplare relevanter 

Arten nicht signifikant erhöht und daß die Beeinträchtigung so weit wie möglich vermieden 

wird. Dasselbe gilt, wenn auf der Althofstelle in den Gehölzbestand eingegriffen wird; dieser ist 

dann vorab auf das Vorkommen von Nestern zu prüfen. 

Naturschutzrechtlich geschützte Flächen oder Landschaftsbestandteile oder FFH-Gebiete sind 

im Plangebiet und seiner maßgeblichen Umgebung nicht vorhanden. 

 

Folgende Biotoptypen sind im Plangebiet vorhanden: 

 Gewerbegebiet (OGG) ohne bzw. mit geringer Bedeutung, 

 ländlich geprägtes Gehöft (ODL) mit geringer bzw. mittlerer Bedeutung und 

 Acker (Sandacker AS) mit geringer Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften. 
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Sandacker hat gem. Osnabrücker Modell, Stand 2016, eine Wertfaktorspanne von 0,8 – 1,5 WE. 

Für die beschriebene Ackerfläche, die auf der Westseite an den Solarpark, an der Nordseite an 

die Wagenfelder Aue, an der Ostseite an Graben und gehölzbestandene Hofstelle und auf der 

Südseite an Gewerbe bzw. den Althof grenzt und auf der weder Brut- oder Rastvögel noch an-

dere relevante Artenvorkommen beobachtet wurden, ist der Wertfaktor von 1,0 angemessen. 

In direkter Nachbarschaft befinden sich: 

 versiegelte Flächen ohne Bedeutung, 

 intensiv unterhaltene Straßenrandvegetation mit geringer Bedeutung, 

 extensives Grünland unter Photovoltaikpaneelen mit mittlerer Bedeutung, 

 Gräben und Gehölzbestände mit mittlerer und hoher Bedeutung sowie, 

 Acker und Intensivgrünland mit geringer Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften. 

Das Landschaftsbild wird durch die landwirtschaftliche und gewerbliche Bebauung, die Photo-

voltaikpaneele und die intensive Landwirtschaft geprägt. 

8.2 Eingriffsbeurteilung 

In der Flächennutzungsplanänderung werden 2,22 ha Gewerbliche Baufläche und 0,77 ha 

„Maßnahmenfläche“ dargestellt. Mit der Gewerbeflächendarstellung wird üblicherweise Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft vorbereitet. Es ist davon auszugehen, daß  

 erhebliche Flächen mit Gebäuden bebaut und als Lagerfläche befestigt und genutzt,  

 weitere Flächen als Zufahrten versiegelt, 

 andererseits auch Flächen mit Sträuchern bepflanzt bzw. als Grünland unterhalten wer-

den.  

Mit der Maßnahmenflächendarstellung wird üblicherweise eine Verbesserung des Zustandes 

von Natur und Landschaft vorbereitet. Es ist davon auszugehen, daß 

 entlang der Wagenfelder Aue Gehölzgruppen aus heimischen und standortgerechten 

Laubgehölzarten gepflanzt werden und 

 südlich davon eine Obstwiese angelegt und unterhalten wird.. 

Daher kommt es im Sinne der Eingriffsbilanzierung durch Bebauung und Versiegelung, durch 

Gehölzpflanzungen und Gartenanlage sowie durch Gehölzpflanzungen und durch Anlage einer 

Obstwiese zu einem Verlust von Acker.  

Auf den versiegelten Flächen tritt ein vollständiger Funktionsverlust des Bodens auf. Auf der 

Obstwiese und Fläche von Gehölzpflanzungen sowie teilweise auch auf gärtnerisch angelegten 

Flächen werden künftig Bearbeitungsvorgänge vermieden und die Bodenfunktionen verbessert. 
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Der Landschaftsfaktor Wasser ist durch die Veränderung der Versickerungsverhältnisse gering 

betroffen.  

Der Landschaftsfaktor Klima/Luft ist tendentiell durch die Zunahme der Versiegelung betrof-

fen. 

Der Landschaftsfaktor Landschaftsbild wird durch die weitere gewerbliche Bebauung neben ei-

nem Gewerbegebiet und bebauten Grundstücken auf einem unstrukturierten Flurstück wenig be-

einträchtigt.  

 

Der Vermeidung von Eingriffen dienen 

 die Auswahl der Fläche mit einer Althofstelle und zwei Gewerbebetrieben neben einem So-

larpark, Tierhaltungsanlage und Straße auf einem unstrukturierten Flurstück, 

 die Nutzung der vorhandenen Erschließung und vollständige Vermeidung öffentlicher Ver-

kehrserschließungsmaßnahmen und 

 die Nutzung von Acker ohne besondere Bedeutung und ohne Bedeutung für Wiesenvögel.  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft wird vollständig durch wertsteigernde Maßnah-

men im Plangebiet selbst kompensiert.  

 

Ermittlung des Eingriffsflächenwertes in Anlehnung an das Osnabrücker Modell 

Biotoptyp 
Eingriffsfläche 

ha 

Wertfaktor 

WE/ha 

Eingriffsflächenwert 

ha x WE/ha 

vorhandene Bebauung und Versie-

gelung 

0,66 ha 0 WE/ha 0 WE 

Garten  0,36 ha 1,1 WE/ha 0,40 WE 

Acker 1,98 ha 1,0 WE/ha 1,98 WE 

Der Eingriffsflächenwert des unbebauten Gebietes beträgt 2,38 WE 

 

Ermittlung des Kompensationswertes 

Biotoptyp 

gem. den Festsetzungen des parallel 

aufgestellten Bebauungsplanes 

Eingriffsfläche 

ha 

Wertfaktor 

WE/ha 

Eingriffsflächenwert 

ha x WE/ha 

Bebaute und versiegelte Fläche  1,43 ha 0 WE/ha 0 WE 

Garten  0,32 ha 1,1 WE/ha 0,35 WE 

unversiegelte Freifläche im Gewer-

begebiet mit Randeingrünung und 

0,48 ha 1,0 WE/ha 0,48 WE 
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Durchgrünung mittels heimischer 

und standortgerechter Gehölze 

Gehölzgruppen aus heimischen und 

standortgerechten Laubehölzen 

0,15 ha 2,0 WE/ha 0,30 WE 

Obstwiese 0,62 ha 2,0 WE/ha 1,24 WE 

Der Kompensationswert des vollständig bebauten Gebietes beträgt 2,37 WE 

 

Kompensationsbilanz im Baugebiet 

Eingriffsflächenwert des unbebauten Gebietes  2,38 WE 

abzgl. Kompensationswert des vollständig bebauten Gebietes 2,37 WE 

Kompensationsdefizit 0,01 WE 

 

Der Eingriff wird im Plangebiet kompensiert.  
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9. Bodenfunde 

Im Plangebiet selbst sind Erdbewegungen durch den Bau der Althofstelle, durch den Bau des 

Lohnunternehmens und durch die gärtnerische und die landwirtschaftliche Nutzung erfolgt. Da-

bei sowie beim Bau der direkt im Süden anschließenden Erschließungsstraße und der im Photo-

voltaikpark verlaufenden Hauptwasser- und Haupterdgasleitungen sind keine archäologischen 

Funde bekannt geworden. Dasselbe gilt für die Nachbarflächen in allen Richtungen, die bereits 

für Straßen und Streusiedlungsbebauung in Anspruch genommen worden waren. 

Sollten bei künftigen Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, 

wird darauf hingewiesen, daß diese Funde meldepflichtig sind (Nieders. Denkmalschutzgesetz 

vom 30.05.1978). Diese Funde (neben den ´bekannten´ Fundarten wie Holzteile, Scherben, 

Knochen etc. können dies z.B. auch Steineansammlungen, Aschen, Schlacken, Bodenverfärbun-

gen u.a.m. sein) sind unverzüglich der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde bei der 

Kreisverwaltung Diepholz und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Referat 

Archäologie, zu melden.  

Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten und der Unternehmer sowie der Flächen-

eigentümer und der Besitzer.  

Zutage tretende archäologische Funde und Fundstellen sind gegebenenfalls bis zum Ablauf von 

4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. es ist für ihren Schutz Sorge zu tra-

gen (§ 14 (2) Nds. Denkmalschutzgesetz), wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die 

Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

10. Verfassererklärung 

Der Entwurf der 43. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von  

Michael Schwarz, Raum- und Umweltplaner, Delmenhorst. 

Delmenhorst, 25.2.2020 

Verfahrensablauf 

Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat am    die Aufstellung der 43. Flächennutzungsplanände-

rung „Gewerbegebiet Am Reuterhof II“ beschlossen. Die öffentliche Auslegung wurde am    be-

schlossen. Der Entwurf hat vom    bis    öffentlich ausgelegen. Am    hat der Rat der Gemeinde 

Wagenfeld die vorgebrachten Anregungen abgewogen und die 43. Flächennutzungsplanände-

rung  „Gewerbegebiet Am Reuterhof II“ festgestellt. 

Diese Begründung hat dem Rat der Gemeinde Wagenfeld in seiner Sitzung am    zusammen mit 

der Planzeichnung zur Beschlußfassung vorgelegen. 

Wagenfeld, den    

                                                                     Bürgermeister 



Umweltbericht 

Fnp. Wagenfeld, 43. Änd. „Gewerbegebiet Am Reuterhof II“ - 29 - 

Umweltbericht 

U1. Einleitung 

U1.1 Kurzdarstellung 

Mit der 43. Flächennutzungsplanänderung wird die Schaffung von Baurecht auf einer ingesamt 

3,00 ha großen Fläche für die künftige gewerbliche Nutzung bzw. Maßnahmen zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft vorbereitet. Dazu werden 2,22 ha gewerbliche Baufläche und 

0,77 ha „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft“ dargestellt. Standort ist eine Fläche zwischen der Gemeindestraße „Am Reuter-

hof“ und der Wagenfelder Aue östlich des Gewerbegebietes „Am Reuterhof“ mit dem Photovol-

taikpark. Die Gemeinde will den beiden dort bereits ansässigen Betrieben die beantragte Weiter-

entwicklung ermöglichen, da eine Umsiedelung betriebswirtschaftlich unmöglich und volks-

wirtschaftlich sinnlos ist. Damit will die Gemeinde gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB die „Belange 

der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur“ wahren und die „Erhaltung, Sicherung 

und Schaffung von Arbeitsplätzen“ erreichen. Deshalb will sie im Plangebiet Baurecht vorberei-

ten und schaffen, welches die Weiterentwicklung der im Gebiet ansässigen Betriebe zuläßt. Au-

ßerdem will sie den damit zugelassenen Eingriff in Natur und Landschaft vor Ort ausgleichen 

und damit den Bereich entlang der Wagenfelder Aue und des in sie mündenden Grabens land-

schaftlich und ökofunktional aufwerten. 

U1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Für die Planung sind grundsätzlich insbesondere die Ziele der folgenden Gesetze und Verord-

nungen zu berücksichtigen:   

Planungs- und Bauordnungsrecht:  

BauGB Baugesetzbuch  

BauNVO Baunutzungsverordnung  in der Fassung vom 21. November 2017 

NBauO Niedersächsische Bauordnung  

Boden: 

BBodSchG  Bundesbodenschutzgesetz 

NBodSchG  Niedersächsisches Bodenschutzgesetz  

Wasser: 

WHG Wasserhaushaltsgesetz  

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bbodschg/index.html
http://www.lexonline.info/lexonline2/voris/voris/index_7.php?lid=31&PHPSESSID=8ce32e38414e5d96aeb44d59ba6ceb53&treeId=130&PHPSESSID=8ce32e38414e5d96aeb44d59ba6ceb53#b
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/whg/index.html
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NWG  Niedersächsisches Wassergesetz  

Luft / Schall: 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge  

TA-Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (Sechste Allgemeine Verwal-

tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz )  

Naturschutz: 

BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz  

NAGBNatSchG  Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  

Für die Planung sind grundsätzlich insbesondere die Ziele der folgenden Fachpläne zu berück-

sichtigen: 

Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Diepholz 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Wagenfeld  

Landschaftsplan der Gemeinde Wagenfeld 

Die Ziele und „Umweltbelange“ wurden in der Planung dadurch berücksichtigt, daß die ge-

plante gewerbliche Nutzung an dem am besten geeigneten Standort mit den beiden schon vor-

handenen Betrieb, mit der vorhandenen Verkehrserschließung und sonstigen Infrastruktur, ne-

ben dem schon vorhandenen Gewerbegebiet „Am Reuterhof“, innerhalb einer Streusiedlung, auf 

ökologisch wenig bedeutender landwirtschaftlicher Intensivfläche geplant ist. Immissions- so-

wie sonstige eventuelle Konflikte sind bereits durch die Standortwahl minimiert und werden 

mittels Bebauungsplanfestsetzungen vermieden.  

Bei der geplanten ´Maßnahmenfläche´ wurden die Ziele und „Umweltbelange“ dadurch berück-

sichtigt, daß die Kompensation im Gebiet auf einer durch zwei angrenzende Gewässer beein-

flussten Fläche erfolgt und damit sowohl diesen Gewässern als auch dem Boden, dem Grund-

wasser, den Arten und Lebensgemeinschaften und dem Landschaftsbild nützt. 

U2. Beschreibung und Bewertung der „Umweltauswirkungen“ 

U2.1 Bestandsaufnahme 

Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands befindet sich das Planungsgebiet in der 

„Wagenfelder Talsandplatte“. Ausgangsmaterial für die Bodenbildung sind in diesem Raum flu-

viatile Feinsande. Es handelt sich um ein ebenes, grundwassernahes, überwiegend entwässertes 

Talsandgebiet mit anmoorigen und schwach podsolierten Gleyböden.  

Die potentielle, natürliche Vegetation ist die des Stieleichen-Birken-Waldes. 

http://www.lexonline.info/lexonline2/voris/voris/index_7.php?lid=31&PHPSESSID=8ce32e38414e5d96aeb44d59ba6ceb53&treeId=322&PHPSESSID=8ce32e38414e5d96aeb44d59ba6ceb53#b
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Im Plangebiet ist das Gelände eben. Es wird durch den östlich verlaufende Graben und die nörd-

licher verlaufende Wagenfelder Auer entwässert. 

Das Plangebiet liegt als teilweise bebaute und teilweise landwirtschaftliche Fläche in der streu-

besiedelten Landschaft unmittelbar neben dem Gewerbegebiet des Nordrandes von Wagenfeld. 

Es sind keine klimatischen Besonderheiten anzutreffen. 

Das Plangebiet ist u.a. in Kap. 4.1.4 beschrieben. Darauf wird verwiesen. Ergänzend sei zum 

Gehölzbestand angemerkt, daß an der Nordseite der Althofstelle keine Bäume mehr stehen. Auf 

der Südseite der Hofstelle stehen 11 relativ junge Bäume (Birken, Linden, Buchen und Eichen 

mit einem Stammdurchmesser von 0,15 – 0,25 m, hoch aufgeastet, kleinkronig, ohne Spalten 

oder Höhlen), eng und rasterartig im Vorgarten. Sie stehen auf Scherrasen bzw. sind mit Spiel-

geräten und Gartenhütte unterbaut. Die Fläche dient der Spiel- und Erholungsnutzung und ist 

nicht als ökologisch bedeutsame Baumgruppe aus Altbäumen oder sonst wichtige Gehölz-

gruppe, sondern als Teil des Gartens. Dieser wird mit einem Wert von 1,1 WE eingestuft. 

Wiesenbrüter wurden im Plangebiet bei Begehungen des Raumes 1. Halbjahr 2019 nicht 

beobachtet. Gleichwohl ist als artenschutzrechtlicher Rahmen für die Planung bei der Realisie-

rung der geplanten Gewerbenutzung, insbesondere beim Abtrag von Oberboden, darauf zu ach-

ten, daß das Tötungs- und Verletzungsrisiko eventuell dann vorhandener Exemplare relevanter 

Arten nicht signifikant erhöht und daß die Beeinträchtigung so weit wie möglich vermieden 

wird. Dasselbe gilt, wenn auf der Althofstelle in den Gehölzbestand eingegriffen wird; dieser ist 

dann vorab auf das Vorkommen von Nestern zu prüfen. 

Naturschutzrechtlich geschützte Flächen oder Landschaftsbestandteile oder FFH-Gebiete sind 

im Plangebiet und seiner maßgeblichen Umgebung nicht vorhanden. 

 

Folgende Biotoptypen sind im Plangebiet vorhanden: 

 Gewerbegebiet (OGG) ohne bzw. mit geringer Bedeutung, 

 ländlich geprägtes Gehöft (ODL) mit geringer bzw. mittlerer Bedeutung und 

 Acker (Sandacker AS) mit geringer Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften. 

Sandacker hat gem. Osnabrücker Modell, Stand 2016, eine Wertfaktorspanne von 0,8 – 1,5 WE. 

Für die beschriebene Ackerfläche, die auf der Westseite an den Solarpark, an der Nordseite an 

die Wagenfelder Aue, an der Ostseite an Graben und gehölzbestandene Hofstelle und auf der 

Südseite an Gewerbe bzw. den Althof grenzt und auf der weder Brut- oder Rastvögel noch an-

dere relevante Artenvorkommen beobachtet wurden, ist der Wertfaktor von 1,0 angemessen. 

In direkter Nachbarschaft befinden sich: 

 versiegelte Flächen ohne Bedeutung, 

 intensiv unterhaltene Straßenrandvegetation mit geringer Bedeutung, 

 extensives Grünland unter Photovoltaikpaneelen mit mittlerer Bedeutung, 

 Gräben und Gehölzbestände mit mittlerer und hoher Bedeutung sowie, 
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 Acker und Intensivgrünland mit geringer Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften. 

Das Landschaftsbild wird durch die landwirtschaftliche und gewerbliche Bebauung, die Photo-

voltaikpaneele und die intensive Landwirtschaft geprägt. 

 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Situation voraussichtlich so wie sie ist, es sei 

denn, daß der Eigentümer des Althofes seine Flächen umgestaltet und dazu z.B. weitere Ge-

hölze pflanzt oder beseitigt bzw. daß der Eigentümer der Ackerfläche diese ganz oder teilweise 

aus der Bewirtschaftung nimmt und einer anderen, nicht-baurechtsbedürftigen oder einer privi-

legierten Nutzung zuführt bzw. daß er die geplante Pflanzung von Baum-Strauch-Hecken und 

Anlage einer Obstwiese unterlässt. 

U2.2 Prognose 

In der Flächennutzungsplanänderung werden 2,22 ha Gewerbliche Baufläche und 0,77 ha „Flä-

che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft“ dargestellt. Mit dieser Darstellung werden üblicherweise Beeinträchtigungen bzw. Ver-

besserungen von Natur und Landschaft vorbereitet. Auf einem 1/3 dieser Fläche ist durch die 

vorhandene Besiedelung mit der Hofstelle und dem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen be-

reits ein Eingriff vollzogen, der sich in 0,66 ha Bebauung und Versiegelung und 0,36 ha Garten 

und Freifläche manifestiert. 1,98 ha sind als Acker intensiv genutzt und stellten sich 2019 als 

einheitlich genutzter Maisacker bis zu den Gewässergrundstücken der Wagenfelder Aue und des 

Grabens bzw. an die Betriebs- und Hofesfläche sowie den Photovoltaikpark dar. 

Im vorhandenen Gewerbegebiet wird die Versiegelung geregelt und auf den 1,98 ha Acker wer-

den mit der Plandarstellung ein Eingriff und ein Ausgleich vorbereitet.  

Der Eingriff umfaßt nach den Festsetzungen des parallel aufgestellten Bebauungsplanes die 

Versiegelung von bis zu 1,43 ha, von denen schon knapp die Hälfte (0,66 ha) vorhanden sind. In 

welchem Umfang diese Versiegelungsmöglichkeit ausgeschöpft wird, ist wiederum spekulativ; 

häufig bleibt die tatsächliche Nutzung deutlich unter der bauplanungsrechtlich zulässigen. Hier 

ist die Versiegelungsmöglichkeit allerdings eng an den konkreten Nutzungsabsichten der Flä-

cheneigentümer ausgerichtet, so daß die tatsächliche Versiegelung mittelfristig an die zugelas-

sene heranreichen dürfte. Voraussichtlich werden bei Umsetzung des parallel aufgestellten Be-

bauungsplanes im Gewerbegebiet eine Halle und ein Schuppen sowie Wege- und Hofflächen 

gebaut sowie ein Regenrückhaltebecken angelegt und Bäume gepflanzt.  

Parallel werden in der Maßnahmenfläche Baum-Strauch-Hecken gepflanzt und eine Streuobst-

wiese angelegt. 

Durch Bebauung und Versiegelung kommt es, bezogen auf das Schutzgut „Arten- und Lebens-

gemeinschaften“ zu einem Verlust von intensiv genutztem Sandacker ohne besondere Artenaus-

stattung auf einem unstrukturierten Flurstücke neben einem Althof und einer Gewerbehalle so-

wie einem Photovoltaikpark, an der dritten Seite liegt eine großer Landwirtschaftsbetrieb. Durch 

die Bepflanzung im Gewerbegebiet und auf der Maßnahmenfläche kommt es zu einer Struktu-

rierung und Erhöhung der Artenvielfalt durch unterschiedliche Gehölze, Stauden, Kräuter und 

Gräser. Am Rande sei darauf hingewiesen, daß auch die Bebauung zu einer Erhöhung der Ar-

tenvielfalt beitragen kann; die vorhandene Gewerbehalle dient Rauchschwalben als Brutplatz. 
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Auf den versiegelten Flächen tritt ein vollständiger Funktionsverlust des Bodens auf. Auf den 

unversiegelten Flächen tritt ein Funktionsgewinn des Bodens ein, da i.d.R. weniger in ihn einge-

griffen wird als bei der gegenwärtigen Ackernutzung.  

Der Landschaftsfaktor Wasser ist durch die Veränderung der Versickerungsverhältnisse betrof-

fen. Wieviel Wasser versickert werden darf und tatsächlich versickert und wieviel rückgehalten 

und gedrosselt in den angrenzenden Graben geleitet wird, ist wie so vieles andere in der Pro-

gnose zur Flächennutzungsplandarstellung zwangsläufig spekulativ.  

Der der Landschaftsfaktor Klima/Luft ist tendentiell durch die Zunahme der Versiegelung be-

troffen im Sinne einer Erhöhung der Durchschnittstemperatur und Absinken der Luftfeuchte 

und Eintrag für Stoffen und Gasen in die Luft. Sie ist tendentiell durch die Zunahme von Gehöl-

zen dahingehend betroffen, als dies zu einer Verringerung der Durchschnittstemperatur und Er-

höhung der Luftfeuchte und Filterung von Stoffen und Gasen aus der Luft führt. 

Der Landschaftsfaktor Landschaftsbild wird durch die gewerbliche Bebauung neben einem Ge-

werbegebiet und bebauten Grundstücken auf einem unstrukturierten Acker relativ wenig beein-

trächtigt. Durch die Pflanzung von Baum-Strauch-Hecken und die Anlage der Streuobstwiese 

neben der Wagenfelder Aue wird das Landschaftsbild verbessert. 

Die gewerbliche Bebauung wird mehr oder weniger emittieren. Die Festsetzungen des parallel 

aufgestellten Bebauungsplanes führen dazu, daß die Schallemissionen an den südlich der Straße 

bzw. im Landwirtschaftsbetrieb liegenden Außenbereichswohngebäuden im Rahmen des Zu-

mutbaren sein werden. Mit Blick auf die konkret vorgesehene und erwartbare Entwicklung der 

ansässigen Betriebe kann von geringen Schallemissionen ausgegangen werden. 

Inwieweit es zu weiteren Ausirkungen wie Licht-, Wärme-, Strahlungs-, Geruchs-, Gas-, Staub-, 

Erschütterungs- und sonstigen Emissionen kommt, ist noch offener als die Intensität der Schal-

lemissionen. Aufgrund der Immissionsschutzgesetzgebung ist damit zu rechnen, daß keine 

Emissionen an den umliegenden Immissionsorten zu unbebührlichen Beeinflussungen führen 

wird.  

Auch das Aufkommen von Abfällen ist völlig offen. Erwartbar ist ein sehr geringer Anfall von 

Abfällen, da die beiden vorhandenen Betriebe sowohl jetzt als auch in ihrer voraussichtlichen 

Weiterentwicklung kaum bzw. gar keine Abfälle produzieren. Nicht offen und (wie so vieles an-

dere schon in der Flächennutzungsplan-Begründung vor diesem „Umweltbericht“ angespro-

chen) ist dagegen, daß die Abfallbeseitigung zentral durch die AbfallWirtschaftsGesellschaft 

mbH, Bassum, geregelt wird. Spezialabfälle werden i.d.R. nach entsprechender Genehmigung 

und mit entsprechendem Nachweis durch spezialisierte Entsorgungsbetriebe beseitigt. Auch in 

diesem Themenfeld ist aufgrund der einschlägigen Gesetzgebung damit zu rechnen, daß die 

eventuellen Abfälle, die in der Gewerblichen Baufläche entstehen mögen, schadlos beseitigt 

werden. 

Völlig spekulativ wären Behauptungen über „Risiken für die menschliche Gesundheit, das kul-

turelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen)“ außer derjeni-

gen, daß aufgrund der umfangreichen Gesetzgebung und Überwachung i.d.R. nicht mit Kata-

strophen durch Gewerbebetrieb zu rechnen ist. 
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Kumulierungen mit den Auswirkungen des benachbarten Gewerbegebietes sind mangels dorti-

ger Emissionen nicht ersichtlich. Kumulierungen mit den Auswirkungen des benachbarten 

Landwirtschaftsbetriebes sind wegen der inhaltlichen Nähe zum ansässigen Lohnunternehmen 

und zum Brennholzbetrieb beim Schall zu erwarten, da die Landmaschinen auf der Hofstelle 

eventuell zu ähnlichen Zeiten zur Bearbeitung landwirtschaftlichen Flächen losfahren wie die 

des Lohnunternehmens, allerdings räumlich in deutlichem Abstand und insgesamt sehr gerin-

gem Umfang. Andere Kumulierungen werden mangels einschlägiger Emissionen aus dem Plan-

gebiet nicht erwartet. 

Die „Klimarelevanz“ der Gewerblichen Baufläche ist wie so vieles andere spekulativ, da der 

Ausstoß „klimarelevanter“ Gase etc. nicht geregelt wird. Da die „Folgen des Klimawandels“ im 

Plangebiet noch gar nicht bekannt sind und außer der Darstellung „Gewerbliche Baufläche“ die 

„geplanten Vorhaben“ ebenfalls nicht bekannt sind, wären auch Aussagen über die „Anfälligkeit 

der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels“ ebenso spekulativ wie sol-

che über die evtl. „eingesetzten Techniken und Stoffe“. 

U2.3 Vermeidung und Kompensation 

Der Vermeidung von Eingriffen dienen 

 die Auswahl der Fläche mit einer Althofstelle und zwei Gewerbebetrieben neben einem So-

larpark, Tierhaltungsanlage und Straße auf einem unstrukturierten Flurstück, 

 die Nutzung der vorhandenen Erschließung und vollständige Vermeidung öffentlicher Ver-

kehrserschließungsmaßnahmen und 

 die Nutzung von Acker ohne besondere Bedeutung und ohne Bedeutung für Wiesenvögel.  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft wird vollständig durch wertsteigernde Maßnah-

men im Plangebiet selbst kompensiert.  

 

Ermittlung des Eingriffsflächenwertes in Anlehnung an das Osnabrücker Modell 

Biotoptyp 
Eingriffsfläche 

ha 

Wertfaktor 

WE/ha 

Eingriffsflächenwert 

ha x WE/ha 

vorhandene Bebauung und Versie-

gelung 

0,66 ha 0 WE/ha 0 WE 

Garten  0,36 ha 1,1 WE/ha 0,40 WE 

Acker 1,98 ha 1,0 WE/ha 1,98 WE 

Der Eingriffsflächenwert des unbebauten Gebietes beträgt 2,38 WE 

 

Ermittlung des Kompensationswertes 

Biotoptyp 

gem. den Festsetzungen des parallel 

aufgestellten Bebauungsplanes 

Eingriffsfläche 

ha 

Wertfaktor 

WE/ha 

Eingriffsflächenwert 

ha x WE/ha 
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Bebaute und versiegelte Fläche  1,43 ha 0 WE/ha 0 WE 

Garten  0,32 ha 1,1 WE/ha 0,35 WE 

unversiegelte Freifläche im Gewer-

begebiet mit Randeingrünung und 

Durchgrünung mittels heimischer 

und standortgerechter Gehölze 

0,48 ha 1,0 WE/ha 0,48 WE 

Gehölzgruppen aus heimischen und 

standortgerechten Laubehölzen 

0,15 ha 2,0 WE/ha 0,30 WE 

Obstwiese 0,62 ha 2,0 WE/ha 1,24 WE 

Der Kompensationswert des vollständig bebauten Gebietes beträgt 2,37 WE 

 

Kompensationsbilanz im Baugebiet 

Eingriffsflächenwert des unbebauten Gebietes  2,38 WE 

abzgl. Kompensationswert des vollständig bebauten Gebietes 2,37 WE 

Kompensationsdefizit 0,01 WE 

 

Der Eingriff wird im Plangebiet kompensiert.  

Die Gemeinde überwacht durch Inaugenscheinnahme, daß die Kompensation geleistet wird. 

Weitere Überwachungen sind nicht vorgesehen. 

U2.4 Alternativen 

Unter Berücksichtigung des räumlichen Geltungsbereiches sind keine geeigneten Alternativen 

als die Darstellung einer Gewerblichen Baufläche und einer Maßnahmenfläche ersichtlich, um 

das Planungsziel zu erreichen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches wäre eine Verschiebung des Verhältnisses von Gewerbe- zu 

Maßnahmenfläche denkbar. Dann wäre jedoch die Kompensation entweder unzureichend oder 

übermäßig erfüllt bzw. der Gewerbenutzung bliebe zuwenig oder unnötig viel Raum.  

U2.5 „Erhebliche Nachteilige Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe j“ BauGB 

Die „Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen 

Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 

Buchstaben a bis d und i“ können nicht beschrieben werden, da in der 43. Flächennutzungs-

planänderung die nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben nicht festgelegt werden. 

Nimmt man die voraussichtlichen Betriebe als Vorhaben, so sind diese nicht anfällig. 
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U3. Zusätzliche Angaben 

U3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung / Hinweise auf Erkennt-

nisschwierigkeiten 

Bei der Umweltprüfung zur Darstellung einer Fläche für die Landwirtschaft als Gewerbliche 

Baufläche und „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft“ wurden keine technischen Verfahren verwendet.  

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben auf. 

U3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen 

Bei und nach der Realisierung wird durch Inaugenscheinnahme geprüft, ob die Vorgaben dieser 

Flächennutzungsplandarstellung beachtet sind. Weitere Maßnahmen zur Überwachung der Um-

weltauswirkungen sind nicht erforderlich und nicht geplant. 

U3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die vorstehenden Ausführungen sind kurz und allgemeinverständlich. Eine weitere Zusammen-

fassung ist entbehrlich. 

U3.4 Quellen 

Die in Kap. U 1.2 genannten Gesetze, Verordnungen und Fachpläne  

Osnabrücker Kompensationsmodell 2016 

Entwurf der 43. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wagenfeld 

Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 48 „Gewerbegebiet Am Reuterhof II“ der Gemeinde Wagen-

feld  

Stellungnahme des Landkreises Diepholz vom 7.2.2020 zum Vorentwurf der 43. Flächennut-

zungsplanänderung 

 

 


